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Ihr Ersuchen vom 12. Februar 2026 um schriftliche Bestätigung (§ 82 Abs. 4 GOG)

Sehr geehrter Herr Beglinger

Wir können Ihnen bestätigen, dass die in Ihrem Schreiben vom 12. Februar 2026 erwähnte, gegen
- -–––- –Sie geführte- Adnrhistrativuntersuchung–zufolge Vergleichs ohne Folgernassnahmen fm–Sinnevon

§ 82 Abs. 4 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, BGS 161.1) als erledigt abgeschrieben wurde.

Ebenfalls bestätigt werden kann, dass der entsprechende Abschreibungsbeschluss vom 26. No-

vember 2014 keine Feststellungen im Sinne von § 82 Abs. 4 GOG enthält, wonach Ihnen eine
Amtspflichtverletzung angelastet wurde.

Freundliche Grüsse
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